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BGB §§ 883, 885 
Bewilligung zur Eintragung einer Vormerkung; Vorlage der Urkunde beim Grundbuchamt 
 
Zur Eintragung einer Vormerkung genügt, dass der Anspruch in der Bewilligung hinreichend 
bezeichnet wird. Eine Vorlage des schuldrechtlichen Vertrags kann das Grundbuch lediglich dann 
verlangen, wenn es sichere Kenntnis von Unwirksamkeitsgründen hat. (Leitsatz der DNotI-
Redaktion) 








